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RS OGH 1997/2/20 53R41/97d
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.02.1997

Norm

EO §74

RATG §23 Abs1

Rechtssatz

Erhebungen im Firmenbuch (Grundbuch) fallen zwar nicht unter den Einheitssatz des § 23 RATG, jedoch ist die

Entlohnung für einfache Firmenbuch/Grundbucherhebungen in der Entlohnung für die Verfassung des Gesuches

enthalten.
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